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Steuer-Nr.: ...

Einspruch gegen die Abrechnungsverfügung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege/n ich/wir Einspruch gegen die o.g. Abrechnungsverfügung ein, da die einbehaltene Kapitalertragsteuer laut Steuerbescheinigung in Höhe von ...€ für die von mir/uns in der Steuererklärung (Jahreszahl) deklarierten Kapitalerträge nicht angerechnet bzw. erstattet wurde.

Begründung:

Seit dem Veranlagungszeitraum 2009 ist ein Abzug von Werbungskosten aus Kapitalvermögen nicht mehr zulässig, wenn die Kapitalerträge der Abgeltungsteuer gemäß § 32d Abs. 1 EStG unterliegen und soweit die Werbungskosten den Sparer-Pauschbetrag übersteigen (§ 20 Abs. 9 Satz 1 EStG). Da meine/unsere in der Steuererklärung (Jahreszahl) angegebenen Werbungskosten aus Kapitalvermögen in Höhe von ...€ über dem Sparer-Pauschbetrag liegen, bin ich/sind wir von diesem Abzugsverbot unmittelbar betroffen. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hält das Abzugsverbot jedenfalls dann für verfassungswidrig, wenn der persönliche Steuersatz bereits unter Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags weniger als 25% beträgt (Urteil vom 17.12.2012, Az. 9 K 1637/12). Gegen dieses Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt (Az. VIII R 13/13). 

Ich beantrage/wir beantragen daher, das Einspruchs​verfahren ruhen zu lassen, bis der BFH über das Revisionsverfahren VIII R 13/13 entschieden hat.

Mit freundlichen Grüßen


